





                          ................................/...........................

(Ort)                             
                 (Datum)

Anmeldung der Elternzeit
 des Partners 
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage Elternzeit für mein Kind  ............................................................................. 






   (Vorname/Name)

voraussichtlich
 für folgenden Zeitraum bzw. für folgende 2
 Zeiträume:

Vom       .......
.  ........  20.........       bis einschließlich   ........ ........  20.......... 
und

     (Tag)
    (Monat)  (Jahr)



     (Tag)     (Monat)  (Jahr)
vom       ........  ........  20.........         bis einschließlich   ........ ........  20...........

   (Tag)
(Monat)  (Jahr)



     (Tag)    (Monat)  (Jahr)

Ich bestätige, dass mein Kind mit mir in einem Haushalt lebt und von mir selbst betreut und erzogen wird.

Mit freundlichen Grüßen 

Datum, Unterschrift
Absender:




















Personalnummer:





Empfänger/Personalabteilung:








� Elternzeit muss spätestens 7 Wochen vor dem Antritt der Elternzeit beim Arbeitgeber beantragt werden. Dem Arbeitgeber muss mitgeteilt werden, für welche Zeiten innerhalb der ersten 2 Lebensjahre des Kindes man Elternzeit nehmen möchte. Für das 3. Lebensjahr kann auch wieder mit einer Frist von 7 Wochen (vor dem 2. Geburtstag), ohne Zustimmung des Arbeitgebers, weitere Elternzeit beantragt werden.


� Die oben genannten Zeiten richten sich nach dem voraussichtlichen Geburtstermin, der vom tatsächlichen abweichen kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Geburtstermin. Den tatsächlichen Beginn bzw. die tatsächliche/n Zeit/en der Elternzeit teile ich Ihnen nach der Geburt meines Kindes so schnell als möglich mit. Die Geburtsurkunde wird nach Erhalt nachgereicht.


� Einteilung in 2 Abschnitten ist möglich. Der Anspruch auf Elternzeit beträgt je Elternteil insgesamt höchstens drei Jahre. Ohne Zustimmung des Arbeitgebers kann Elternzeit die drei ersten Lebensjahre des Kindes genommen werden. Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann ein Zeitraum von bis zu 12 Monaten der insgesamt dreijährigen Elternzeit auch noch über den dritten Geburtstag des Kindes hinaus flexibel bis zur Vollendung des achten Lebensjahres genommen werden. Weitere Infos unter � HYPERLINK "http://www.schwanger-in-bayern.de" ��www.schwanger-in-bayern.de� .


� Es wird empfohlen die Elternzeit nach Lebensmonaten zu beanspruchen. Z. B. bei Geburtsdatum 14.05.2010 sollte der Beginn der Elternzeit der 14. Tag eines Monates sein. Das Ende entsprechend des Beispiels der 13. Tag eines Monats. Damit wird eine Einkommensminderung vermieden.





